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WILDBACHVERBAUUNG
IN BUNDEN UND DIE RHEINREGULIERUNG

Von Hans Peterelli

Die Forderung des Interessentenkreises im st. gallisch-vorarlbergi-
schen Rheintal auf Intensivierung der Verbauungsaktion im Einzugs-
gebiet des Rheins im Biindnerland ist bekannt. Das Unternehmen der
Rheinregulierung im Zusammenhang mit der Verbauung der Wildbiche
ist anerkanntermaflen von grofier volkswirtschaftlicher und finanzieller
Tragweite.

Die folgenden Ausfiihrungen bezwecken die andeutungsweise Er-
orterung einiger Gesichtspunkte dieses weitschichtigen Problems. Der
speziell biindnerische Standpunkt soll in diesem Zusammenhang Er-
wiahnung finden.

Die besonderen Verhiltnisse des Einzugsgebietes, wie geologische
Beschatfenheit, klimatische Einflisse, Niederschlagsmengen, Abfluf3-
mengen, die Geschiebefrage und andere einschligige Faktoren, kon-
nen im Rahmen dieser kurz zu haltenden Abhandlung keine Darlegung
erfahren.

1. Die Gestaltung des Rheinlaufes in letzter Zeit

Solange der Rheinlauf einzig unter dem EinfluB gegebener Natur-
gesetze sich selber formte, waren Wasserabflull und Geschiebedrift
ausgeglichen. Die flachen Talboden wurden vom Strom beherrscht. Ein
ausgesprochenes Fluf3bett war lings der Talsohle kaum vorhanden.
Jedes Hochwasser schut sich durch Geschiebeablagerung einerseits und
Auskolkungen anderseits neue Gerinne. Die vom Strom mitgefiihrten
Geschiebe lagerten sich aut den weiten, wenig gdeneigten Ebenen des
Bindner und St. Galler Rheintales ab und erhohten durch Auflandung
fortlaufend die Talsohle.
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Vom ursprunglichen Standort bis zum Rheindelta im Bodensee wur-
den die durch die Schleppkraft des Stromes fortbewegten Geschiebe
durch gegenseitige Reibung fortgesetzt verkleinert. Den See erreichten
geringere Mengen feinen Sandes und groflfe Mengen Schlamm. Dieser
Naturzustand des Flusses dauerte wohl bis weit ins Mittelalter hinein.

Die Talleute mieden in fritheren Jahrhunderten den Rhein. Die
Siedlungen finden sich fast ausschliefflich auf den Schuttkegeln der
Seitenbache. Die Zunahme der Bevolkerung bedingte indessen die Ver-
groflerung der Anbauflache.

Durch die Ablagerung kulturfahigen Schlammes hatte der Fluf3 im
Unterlaut die Voraussetzungen fiir ausgedehnte Urbarisierung der brei-
ten Talsohle geschaffen. Weite Flichen gelangten vorerst im St. Galler
Rheintal im Laufe der letzten Jahrhunderte zur Anpflanzung.

Die Hochtluten des Rheines gefahrdeten den urbarisierten Boden.
Zu dessen Schutz wurden die ersten primitiven Flulbauten erstellt.
Ein planmafiges Arbeiten war in fritheren Jahrhunderten nicht zu ver-
wirklichen. Die Uterschutzwerke damaliger Zeiten, ohne gegenseitigen
Zusammenhang erstellt, konnten ihren Zweck nicht erfullen. Im 18.
Jahrhundert uberfluteten sieben aullerordentliche Hochwasser des
Rheines die Talboden. In den ersten sechs Dekaden des 19. Jahrhun-
derts trat dieses Ereignis achtmal ein.

Die andauernde Gefahr weckte bei den Talleuten den Abwehrwil-
len. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Ver-
einbarungen gemeinsamer Abwehr seitens der Anwohner beider Ufer
zustande. Trotz der gemeinsamen Anstrengungen lield der Erfolg leider
sehr zu wiinschen tibrig. Einerseits fehlten die unerlafilichen technischen
Erkenntnisse und Erfahrungen im Flufibau, anderseits die erforder-
lichen finanziellen Mittel zur Verwirklichung der fir damalige Begritfe
gewaltigen Bauaufgabe.

Die Hilfe des Staates mufte einsetzen. Erst die systematische In-
angriffnahme des groflen Korrektionswerkes durch Bund und Kanton
in Verbindung mit den Nachbarstaaten Osterreich und Liechtenstein
schuf in der zweiten Hailfte des 19. Jahrhunderts die wirksame Ein-
dimmung des Rheines im unteren Rheintal. Die Austiihrung der Ar-
beiten besorgte die eigens gewihlte Rheinbauleitung. Die Gefihrdung
der Talsohle schien vorerst weitgehend gebannt.

Am Rheinlauf oberhalb Sargans lassen sich im 18. Jahrhundert erst
die Anfinge einer Eindammung des FluBlaufes zur Gewinnung von
Kulturland erkennen. Der Gemeinschaftssinn in der Rheinbaufrage
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Auslauf des Schraubaches bei
Schiers. Aufnahme vom 12. Juli

1941

fiihrte erst im 19. Jahrhundert zu grofleren Leistungen. Speziell in der
zweiten Hilfte desselben ist die Korrektion des Rheines machtig ge-
fordert worden. Die Ufergemeinden unter der Anleitung erfahrener
Fachleute vollbrachten von Jahr zu Jahr im Gemeindewerk grofle Ar-
beitsleistungen. Im Domleschg war es die zu diesem Zwecke gegriin-
dete Rheinbewuhrungs-A.-G. und in der Folge der Kanton, welche die
Rheinregulierung ausfithrten. Der Rheinlauf wurde in den Talsohlen des
Domleschgs, des Vorderrheintals und der vereinigten Rheine zwischen
Domat/Ems und Flasch, die Landquart im Vorderpritigau von der Miin-
dung bis Kiiblis eingedammt. Die Wuhre sind meist nach dem bewéhr-
ten Rollwuhrsystem (Anschiittung grofler Steinblocke) erstellt worden.
Im Laufe von zirka hundert Jahren sind an die 4000 ha Fluf3bett und
Rheinauen den Flufllaufen abgerungen und durch Kolmatierung all-
mahlich der Bewirtschaftung zugefithrt worden. Gewil eine beacht-
liche Leistung.

Die Folgen der Korrektion waren fiir die Biindner Téler bis auf den
heutigen Tag durchaus gunstig. Die Gradlegung der FluBlaufe durch
die Wuhrbauten hatte deren Eintiefung in ihre Auflandung zur Folge.
Dank dieser Jahrzehnte andauernden Sohlenvertiefung liegen die ge-
schaffenen Kulturen in der Talsohle des Biindner Rheintales und des
Pratigaus heute auflerhalb jeder Hochwassergefahr.
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Die durchschnittliche jahrliche Eintiefung ist fiir die Strecke Domat/
Ems-Untervaz im Mittel mit 7 cm pro Jahr testgestellt worden. Sie
betragt im gesamten zirka 5,5 m. Bei der Tardisbriicke beobachtet man
eine durchschnittliche jahrliche Absenkung der Fluf3sohle um 2 ¢m, bei
der StraBenbriicke Maienteld-Bad Ragaz um 0,5 cm. Zwischen Bad
Ragaz und Triibbach liegt das Rheinbett in der Ubergangszone von der
Eintiefung zur Auflandung. Ausgesprochene Auflandung besteht fur
die anschlieffende Strecke Weite-Illmiindung. Die Erhohung der Fluf3-
sohle dauert auf diesem Rheinabschnitt seit 1880 an und ist bis heute
nicht zum Stillstand gekommen. Sie betrdgt durchschnittlich fiir die
genannte Strecke 3—4 cm pro Jahr. Der Hochwasserspiegel des Rheines
lag 1927 bei Buchs 9,1 m tiber der Talsohle, demnach hoher als die
Firsten der benachbarten Gebidude. Die Sohle des Rheinbettes iiber-
ragt dort die Talsohle um 3,1 m.

So vorteilhaft sich die Flul’korrektionsarbeiten im Oberlauf fur die
Biindner Region auswirken, so nachteilig waren sie fur die Nachbar-
schaft im St. Galler Rheintal. '

Die Ursachen dieser fur die betroffene Gegend hochst gefahrlichen
Gestaltung des Rheinbettes liegen begrindet einmal in der stindigen
Abnahme des Sohlengefilles des Rheines zwischen Reichenau und
seiner Mindung in den Bodensee, welche sich stetig von 2,6 %o auf
0,8 %0 verringert. Die Schleppkraft des Stromes fillt proportional mit
der Abnahme des Sohlengefilles. Weiter hat die Flulkorrektion im
Oberlauf die ausgedehnten natiirlichen Geschiebe-Retentionsbecken
bis auf zwei kleinere beseitigt. Die aus den Seitenbiachen zugefiithrten
groben Geschiebe wandern durch das kunstlich geschaffene und ge-
strecktere Flufgerinne rasch weiter. Von Einfluf} ist dabei die Steige-
rung der Schleppkraft durch die eingetretene Gefallsvermehrung. Das
Geschiebe erreicht gegenuber fruher das Gebiet der Auflandung in
groberer Struktur und fordert dieselbe im genannten Ausmafie.

Die Rheinlaufsanierung im St. Galler Rheintal bezweckt in erster
Linie die Umwandlung der steten Auflandungstendenz in ihr Gegenteil,
in die allmédhliche Eintiefung der Fluf3sohle. Diesem Ziele dienen die
ausgefuhrten Abwehrmafinahmen der st. gallischen Rheinregulierung.
Es sind zu nennen neben der Erstellung der Rheindurchstiche von
Fufiach und Diepoldsau der Bau der Binnenkanile, die Einengung des
Rheinbettes bis zur Illmundung. Die Kosten dieser Maflnahmen, von
denen die letztere noch nicht abgeschlossen ist, gibt die st. gallische
Rheinbauleitung bis zum Jahre 1929 mit 72 Millionen Franken an.
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Rutschungen zwischen Salgina-
briicke und Schuders. Vordere
Rutschung ist die sog. Bilddole
mit der in Ausfithrung begriffe-

nen Lehnenmauer

2. Die Verbauung der Wildbéche im Kanton Graubiinden

Die Beseitigung der Auflandungstendenz durch Korrektionsarbeiten
am Rheinlauf kann auf Grund bisheriger Erfahrungen nicht erreicht
werden. Nach der Feststellung kompetenter Fachkreise bedarf eine er-
folgversprechende Sanierung des unteren Rheinlaufes noch der weit-
gehenden Verbauungstatigkeit im Einzugsgebiet.

Als bewihrtes Mittel zur Verhinderung der Sohlenhebung im Unter-
lauf von Gebirgsfliissen ist der Riickhalt grober Geschiebe in den Sei-
tenbiachen des Oberlaufes bekannt. Die Verbauung soll das Geschiebe
an der Quelle zuruckhalten. Demnach kommt fur die Verbauung in
erster Linie der Ober- und Mittellaut der Wildbache in Frage. Die Ver-
bauungsmafinahmen haben dabei die Erosionswirkung der abflie3enden
Wassermengen in den Bachldufen selber und im Einzugsgebiet mog-
lichst weitgehend zu beseitigen. Sie erreichen dieses Ziel durch den Bau
von Sohlensicherungen, die Anlage von Entwisserungen und mittelst
Aufforstung.

Jeder Wildbach weist wieder andere Verhiltnisse auf. Die Ver-
bauung eines solchen bedarf, sofern sie erfolgversprechend sein soll,
sorgfiltiger Vorbereitung. Projektierung und Bauleitung sollen deshalb
an in Verbauungsfragen erfahrene Geologen und Ingenieure tibertragen
werden.

Verbauungen im Bett des Talflusses durch Schaffung kiinstlicher
Geschiebe-Retentionsbecken an hiefiir geeigneten Stellen sind fiir die
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Erosionsstrecke des Flufilaufes unerwiinscht. Sie schaffen einen plotz-
lich einsetzenden Geschieberiickhalt und damit Verianderungen am
Flulbett der unterliegenden Erosionsstrecke, die unabsehbare Folgen
tir den Unterhalt bestehender Leitwerke zeitigen konnen.

Die finanzielle Tragweite der Verbauungsfrage bedart der Erorte-
rung. Angestellte Berechnungen schitzen die Kosten der eigentlichen
Verbauung der Wildbache im Einzugsgebiet des Rheines im Biindner-
land — zu Vorkriegspreisen — auf tiber 120 Millionen Franken. Dazu
kommen noch die Kosten der vorzusehenden Sicherungsmafinahmen
auf der Rheinstrecke von Reichenau bis Flisch und der Landquart von
Jenaz bis zur Miindung in den Rhein, welche im Laufe der Jahre weitere
Millionen Franken betragen diirften. Der letztere Kostenpunkt stitzt
sich auf die Erkenntnis, daf} ein weitgehender Geschieberiickhalt durch
intensive Verbauung der Wildbache die bestehende Eintiefungstendenz
der Sohle des Rheins von Bad Ragaz aufwirts und der Landquart von
der Mindung bis Jenaz stark fordern wird. Die mit Sicherheit zu er-
wartende Folge intensiver Verbauung bedingt deshalb kostspielige Si-
cherungsmafinahmen fiir die vorhandenen Korrektionswerke lings der
Erosionsstrecke.

Es besteht demnach in der Verbauungsirage ein ausgesprochener
Interessengegensatz zwischen Oberlauf und Unterlauf des Rheines. Die
intensive Wildbachverbauung im Einzugsgebiet verbessert die Ver-
hiltnisse der derzeitigen Auflandungsstrecken im Unterlauf; sie ge-
fahrdet, im groflen verwirklicht, die bestehenden Bauten der Erosions-
strecken im Oberlauf. Ein weises Maf3halten in der Verwirklichung der
Verbauungsfrage ist deshalb geboten. Diesen Umstinden wird fur das
Flufiregime, als Gesamtheit betrachtet, am zweckmafdigsten Rechnung
getragen, wenn in erster Linie die geschiebereichen Wildbiche des
Pritigaus, welche der Auflandungszone am nichsten liegen, verbaut
werden. Wir nennen der Reihe nach autf der rechten Talseite den Ta-
schinasbach bei Grusch, den Schraubach bei Schiers, das Buchenertobel
mit Schwenditobel und den Schanielabach bei Kiblis, auf der linken
Talseite das Furnertobel und das Fiderisertobel.

Durch die Verbauung dieser Wildbiache wird dem Rheinlauf ober-
halb der Landquartmiindung das fiir die Hochhaltung der Fluflsohle
erforderliche grobere Geschiebe, welches zum grofditen Teil aus der Ma-
schinzerriife und dem Plessurgebiet stammt, nicht vorenthaiten. Die
Eintiefung der Sohle wird voraussichtlich in ertriglichem Umfange ver-
laufen. Zu erwarten ist allerdings die Ruckwirkung der bestimmt ein-
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Rutschung bei Schuders.

Aufnahme vom 12. Juli 1941

tretenden Sohlenvertiefung unterhalb der Landquart-Mindung auf die
angrenzende Anschluflstrecke oberhalb der Landquart.

Den Gemeinden des Biindner Rheintales und des Vorderpratigaus,
denen der Unterhalt der Wuhre obliegt, kann deshalb die weitgehende
Retention grobkornigen Geschiebes in den Wildbachen kaum erwiinscht
sein. Die Interessen des Kantons Graubiinden erfordern in erster Linie
Verbauungen, die dem Schutze gefahrdeter ausgedehnter Talhange
dienen. Wir finden solche in den Einzugsgebieten der Nolla, des Glen-
ners und des Schraubaches. Die Verbauung dieser Wildbache dient
dabei weitgehend auch den Interessen der Rheinkorrektion im St. Gal-
ler Rheintal.

Diese Erkenntnis hat die maf3gebenden Instanzen veranlaf3t, vorerst
die Nolla, den Glenner und den Schraubach einer intensiveren Ver-
bauung zu unterziehen. Neue Projekte sind fiir alle drei Wildbédche im
Kostenbetrage von je 1,5 Millionen Franken genehmigt worden.

Die Nolla ist bereits weitgehend verbaut. Die Kosten betragen seit
1870 2,5 Millionen Franken. Das Erganzungsprojekt sieht in der Haupt-
sache die Vollendung des begonnenen Verbauungswerkes vor.

Beim Glenner handelt es sich vorwiegend um Entwisserungsarbei-
ten, die am linken Talhang auszufiihren sind und welche die bestehende
ausgedehnte Rutschungstendenz des Talhanges beheben sollen.
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Die grobkornigen Geschiebe der Nolla und des Glenners erreichen
als solche die Rheinstrecke unterhalb Reichenau nicht. Sie werden schon
vorher durch den Abtrieb zu Sand und Schlamm zerrieben und als sol-
cher vom Rhein in das Bodenseedelta verfrachtet. Selbst eine inten-
sive Verbauung dieser Wildbiache wird deshalb kaum einen nennens-
werten Nachteil fiir den Unterhalt der Rheinkorrektion zwischen Rei-
chenau und Flasch bedingen.

Von besonderem Interesse fiir die Sanierung des Geschiebeproblems
im Rheintal unterhalb Sargans ist die Verbauung des Schraubaches.
Das Eidg. Oberbauinspektorat veranlaf3te 1932 die Ausarbeitung eines
detaillierten Verbauungsprojektes fiir diesen bisher unverbauten Wild-
bach. Bei einem Einzugsgebiet von 64 km? entfallen beim Schraubach
auf Abbruchflichen 4 km® Diese ausgedehnten Erosions- und Rutsch-
flaichen stempeln den Schraubach zu dem ergiebigsten Geschiebespen-
der an den Rhein. Die Verbauungsmafinahmen des gesamten Projektes
sehen vor: die Verbauung des Hauptbaches und seiner Seitenbiche
durch den Bau von Sohlensicherungen, Uferschutzwerken, die Anlage
ausgedehnter Entwisserungen im Einzugsgebiet und nach Moglichkeit
die Anpflanzung der konsolidierten Hange sowie die Sicherung der
grofien Terrainbewegung von Schuders. Die Verwirklichung dieser Ar-
beiten erfordert die Anlage spezieller Zufahrtsstraflen.

Die Kosten des Gesamtprojektes stellten sich auf Basis der da-
maligen Preislage auf 9,35 Millionen Franken.

Im Jahre 1940 ist das erwihnte reduzierte Projekt als erstes Bau-
programm angemeldet und 1943 genehmigt worden. Der Bund leistet
im gesamten Beitrage von 80 %0 der Kosten.

Die erste Bauetappe umfafdt als wichtigste Arbeit die Anlage einer
Sperrentreppe beim sogenannten Fadielhorn. Sie wird aus 10—11 Beton-
sperren bestehen, die gesamthaft die Bachsohle um 40 m langs des
FuBles der Hangrutschung Schuders heben sollen. Der Bau dieser An-
lage ist im Zeitabschnitt von zirka 12 Jahren durchfiihrbar. Die Bau-
stelle ist giinstig. Die ersten Sperren werden im Fels fundiert. Die
hohergelegenen erhalten beidseiti¢ Anlehnung an sicheren Felshang.
Die durch diese Sohlenhebung geschaffene machtige Ablagerung ent-
lastet den Rheinlauf auf Jahrzehnte von dem groben Schraubach-Ge-
schiebe. Die Sperrentreppe ist auch als Sicherungsmafinahme gegen die
ausgedehnte und in die Tiefe reichende Hangrutschung von Schuders
gedacht. Als Stutzpunkt der zu schaffenden Materialdeponie von 1,4
Millionen m?® 1af3t sie sich in diesem speziellen Falle rechtfertigen. Die
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Lehnenmauer bei Fadiel im Bau

Auflandung soll dem Steilhang der Rutschung die durch die Tiefen-
und Seitenerosion verlorengegangene Unterlage teilweise kinstlich
schaffen. Der passive Erddruck dieser Auffiullung wirkt dem aktiven
Druck der Rutschung entgegen. In Verbindung mit der Beseitigung der
Erosionswirkung des Baches lings des Fulles der Rutschung darf ein
gunstiger Einfluld der Sperrentreppe Fadiel auf die Beruhigung derselben
erwartet werden.

In den letzten Jahren und besonders im Frithjahr 1945 hat der Fort-
schritt des Schuderser Rutsches bedenkliche Formen angenommen.
Sollte dieses Tempo der Bewegung weiter anhalten, sind die Folgen
nicht abzusehen.

3. Schlufifolgerungen

Die Zusammenhinge der groflfen Verbauungsaufgabe im Einzugs-
gebiet des Rheines sind nicht einfach. Die Forderung der Unterlieger
auf intensivere Verbauung der Wildbdche kann nicht abgelehnt wer-
den. Es gilt sorgfaltig abzuwigen, wie die Interessengegensatze in der
Verbauungsfrage zwischen Erosions- und Auflandungsabschnitt am
Rheinlauf tiberbriickt werden konnen.

Auch die finanzielle Seite des Problems gibt zu denken. Die Mittel,
welche die intensive Verbauung der Wildbache erfordert, nehmen ein
Ausmalfd an, welchem der finanzschwache Kanton Graubiinden auch
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bei weitgehender Unterstitzung durch den Bund niemals wird gewach-
sen sein. Billigerweise kann von Graubinden auch nicht verlangt wer-
den, grofe Verbauungsarbeiten zu finanzieren und in der Folge zu
unterhalten, die teilweise im Gegensatz stehen zu seinen Interessen am
Rheinlauf. Die Verwirklichung einer ausgedehnten Verbauung der
Wildbache im Einzugsgebiet des Rheines in Biinden und deren Unter-
halt ist deshalb eine Aufgabe des Bundes. Diese Auslegung laf’t sich
auch ableiten aus den Bindungen, welche die Schweiz im Staatsvertrag
mit dem Nachbarlande betreffend die internationale Rheinregulierung
eingegangen ist. In demselben verpflichtet sich die Schweiz, die Ver-
bauung des Einzugsgebietes des Rheines fiir ihren Teil zu verwirklichen.
Die Einlosung dieser Verpflichtung ist deshalb in erster Linie Sache
der Vertragsparteien. Nach Maf3gabe seiner bescheidenen Krafte wird
der Kanton Graubiinden dabei seine Mitwirkung nicht versagen.

(Klischees aus der Zeitschrift ,,Wasser- und Energiewirtschaft®, Ziirich.)

HEINRICH PESTALOZZI

X%

Alle Uebungen, Sitten, Gewohnheiten, Herkommen,
welche den edlen Freiheitssinn erhalten, sind dem
Vaterland so wichtig als Gesetze. Denn der Geist
der inneren Gesetzgebung atmet bei den freiesten
Vilkern mehr in thren Sitten, Uebungen, Herkom-
men, als in thren zu Schrifien gebrachten Gesetzen,
und wo dieser Geist der inneren Gesetzgebung, diese
Bildung des Biirgers zur Tugend und Weisheit fiirs
Vaterland, vernachlissigt und unterdriickt wird, da
muf das geschriebene Gesetz der Fretheitsrechte bald

ein toter Buchstabe werden.

(Von der Freiheit meiner Vaterstadt)

154



	Wildbachverbauung in Bünden und die Rheinregulierung

